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Zielnetz im Ortsteil Lichtenhagen 

Hauptrouten Kfz-Verkehr und ÖPNV 
 

 
Abbildung 1: Zielnetz des VEP für Kfz-Verkehr und ÖPNV 

(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV) 
  

 

Legende: 

 Untersuchungsgebiet 
Sammelstraße 

 Hauptverkehrsstraße 

Anbaufreie Hauptverkehrsstraße 

Übrige:  Erschließungs-, Quartiers und 
Wohnstraßen 

 S-Bahnroute 

Straßenbahnroute 

 Buslinienroute 
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Hauptrouten Radverkehr 

 

 
Abbildung 2: Zielnetz des VEP für den Radverkehr  
(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV)  

Legende: 

 Untersuchungsgebiet 

 Radverkehrsverbindung 

Radhauptverbindung 

Radschnellweg 
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Hauptrouten Fußverkehr 

 

 
Abbildung 3: Zielnetz des VEP für den Fußverkehr  
(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV) 
  

Legende: 

 Hauptrouten Fußverkehr 

Zielpunkte Fußverkehr (Auswahl) 

 Haltestellen ÖPNV 

 Schule 

 Kita 

 Einzelhandel 
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Parkplatz Wohnkomplex: 
Der Parkplatz der Wohnanlage ist vom Bau der Anbindung nicht direkt betroffen. Es wird 

empfohlen, die Anbindung des Parkplatzes nach Süden an die Parchimer Straße auf Höhe 
der Parkplatzfahrbahnen zu verschieben. Der Parkplatzverkehr kann an dieser Stelle über 

eine kleine Einmündung optimal auf die Parchimer Straße einbiegen und sich so schneller 
und zielgerichteter im Netz verteilen, als über einen großräumigen Knotenpunkt an der 

Mecklenburger Allee. 

Die neu geplante Zufahrt muss den Anforderungen der Richtlinie über Flächen für die Feu-

erwehr Mecklenburg-Vorpommern entsprechen und die Erreichbarkeit der Einsatzfahr-
zeuge zum Hochhaus weiterhin sicherstellen. 

Hinweis: Durch die Verlängerung der Mecklenburger Allee und den Wegfall der bestehen-
den Anbindung an den Parkplatz wird ein öffentlicher Bereich entfallen, der aktuell von bis 

zu 20 Fahrzeugen des ruhenden Verkehrs genutzt wird. Diese befinden sich nicht in der 
Baulast der Wohnungsgenossenschaft. 
 

 
Abbildung 5: Anbindung zum Parkplatz der Wohnanlage 
(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV) 

 
Einmündung an der B103: 
An der B103 entsteht eine signalisierte Einmündung in Verbindung mit der Mecklenburger 
Allee. Aufgrund der erwarteten Verkehrsbelastung führen an dem neuentstehenden Kno-
tenpunkt zukünftig zwei Linksabbiegefahrstreifen von der B103 Süd in Richtung der Meck-

lenburger Allee. Für den Geradeausverkehr auf der B103 werden weiterhin zwei Spuren in 
beiden Richtungen zur Verfügung stehen. Aus der Mecklenburger Allee kommend wird der 

Verkehr auf einer separaten Links- und Rechtsabbiegespur auf die Bundesstraße geführt. 
Über die Mecklenburger Allee wird eine Fuß- und Radverkehrsfurt vorgesehen, wobei die 

Radfurt entsprechend der Anforderungen des geplanten Radschnellweges ausgebaut wird. 
Für eine Fuß- und Radverkehrsfurt über die B103 wird zunächst kein Bedarf gesehen. Die 

Integration dieser Furt ist jedoch signaltechnisch und baulich unproblematisch.  

Legende: 

 Neue Parkplatzzufahrt 

 Wegfall Zufahrt und 

Kfz-Parkplätzen 
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Der neu entstehende Knotenpunkt 
B103/Mecklenburger Allee ist mit dem 

bestehenden Knotenpunkt B103/Güst-
rower Straße signaltechnisch zu koordi-

nieren, um die Verkehrsqualität auf der 
B103 zu gewährleisten. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Abbildung 6:  
Schematische Knotendaten B103/ 

Mecklenburger Allee als signalisierter  
Knotenpunkt  

 
Fuß- und Radverkehr: 

Für den Fußverkehr werden beidseitig separat ausgebaute Fußwege empfohlen. Im Stre-
ckenverlauf der Verlängerung der Mecklenburger Allee ist die Anlage mehrerer Querungs-
bereiche vorgesehen, bei denen eine Mittelinsel als Querungshilfe dient. Die Querungsbe-
reiche sind anhand bestehender Wegebeziehungen (Wege und Trampelpfade) auf den 

Grünflächen anzunehmen. 

Für den Radverkehr werden beidseitig separat ausgebaute Radwege im Einrichtungsverkehr 

notwendig. Im Bereich der B103 sowie der Parchimer Straße ist auf eine passende Anbin-
dung an das weiterführende Radverkehrsnetz zu achten. 
 
Straßenquerschnitt: 

Insgesamt entsteht folgender Straßenquerschnitt: 

 
Abbildung 7: Straßenquerschnitt der Verlängerung der Mecklenburger Allee  
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Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 

Die Verlängerung der Mecklenburger Allee sollte so angelegt werden, dass sie sich in den 
Ortsteil einfügt und über ausreichend Querungsmöglichkeiten für den Fuß- und Radverkehr 
verfügt. So kann eine Trennwirkung, die ein solcher Straßenzug erzeugt, geringgehalten 
werden. 

Mit der Verlängerung der Mecklenburger Allee entstehen auch Verkehrsemissionen. Vor 
allem in Bezug auf den Verkehrslärm ist zu prüfen, ob und welche Lärmschutzmaßnahmen 

für die direkt angrenzende Wohnbebauung notwendig wird.  

Aufgrund des erheblichen Einflusses auf den motorisierten Verkehr stellt diese Maßnahme 
eine grundlegende Voraussetzung für zahlreiche Folgemaßnahmen  dar, die im Zentrum 

von Lichtenhagen rund um die Parchimer Straße und die Güstrower Straße geplant sind. 
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bietet, besteht die Möglichkeit neben der Radverkehrsführung auch einen zusätzlichen 
Gehweg anzulegen. Im nördlichen Bereich ist die Anlage eines Gehweges aufgrund des 

Baumbestandes nicht möglich. Darüber hinaus wird der Bedarf eines Gehweges entlang der 
Straßenführung der Mecklenburger Allee nicht gesehen, da sich Gehwege abgesetzt von der 

Mecklenburger Allee entlang der Wohnbebauung befinden. 

Die bestehenden Parkstreifen an der Mecklenburger Allee sollten weitestgehend erhalten 

bleiben. Die Kfz-Parkplätze in der Mecklenburger Allee sowie in der näheren Umgebung 
zeigen eine hohe Auslastung, vor allem in den Abend- und Nachtstunden. Benachbarte 

Parkbereiche in der Parchimer Straße oder der Eutiner Straße können einen zusätzlichen 
Parkplatzbedarf durch den möglichen Wegfall von Stellflächen in der Mecklenburger Allee 
kaum decken (vor allem bei Umsetzung der Maßnahmen M1 - Verlängerung der 
Mecklenburger Allee und M4 - Umgestaltung der Parchimer Straße).  
Von einer Reduzierung des südlichen Parkstreifens auf der Mecklenburger Allee wird daher 

abgeraten. Durch den Wegfall des nördlichen Parkstreifens entsteht bereits eine erhebliche 
Einschränkung des Parkplatzangebots.  
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Möglichkeit, langfristig einen Mittelstreifen in der Güstrower Straße zu integrieren. Die 
bestehenden Sperrflächen zwischen den Fahrbahnen bilden eine geeignete Voraussetzung 

zur Anlage eines Mittelstreifens. Durch Bordsteine werden beide Richtungsfahrbahnen 
optisch und funktional abgetrennt. 

Die Querungsbereiche für Fußgänger und Radfahrende bleiben in ihrer Funktion erhalten 
und werden in den Mittelstreifen integriert. Ein grüner Mittelstreifen kann die Straße 

optisch auflockern und fördert die Wahrnehmung der Fahrbahnen als weniger breit. Der 
optische Effekt engerer Fahrbahnen kann sich positiv auf das Geschwindigkeitsniveau 

auswirken: Die Straße wird als weniger geeignet für hohe Geschwindigkeiten 
wahrgenommen, was eine Geschwindigkeitsreduzierung des Kfz-Verkehrs bewirken kann. 
Dadurch erfüllt die Güstrower Straße zunehmend den Zweck einer Wohngebietsstraße mit 
Erschließungs- und Sammelfunktion. Die Integration eines Mittelstreifens unterstützt 
zudem die städtebauliche Einbeziehung der Straße in das urbanisierte Umfeld von 

Lichtenhagen. 

Bei der Einrichtung eines Mittelstreifens sollten die bestehenden Linksabbiegestreifen auf 
der Güstrower Straße erhalten bleiben. Der links zum Einzelhandelszentrum abbiegende 
Kfz-Verkehr kreuzt sowohl den entgegenkommenden Kfz-Verkehr als auch den Rad- und 

Fußverkehr im Seitenraum der Güstrower Straße. Die vorhandenen Aufstellflächen der 
Linksabbiegestreifen ermöglichen den abbiegenden Fahrzeugen eine höhere 
Aufmerksamkeit gegenüber den querenden Verkehrsströmen, ohne den durchgehenden 
Verkehr auf der Güstrower Straße wesentlich zu behindern. Dies trägt maßgeblich zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit im gesamten Streckenzug bei. 
 

 
Abbildung 11: Skizzenhafte Darstellung zur Anlage eines Mittelstreifens Güstrower Str. 

(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV) 
 

 
Abbildung 12: Querschnitt Straßenraum Güstrower Str. mit Mittelstreifen 

 
 

Legende: 

 Mittelstreifen 

 Querungsbereiche 

 Verbreiterung Radweg 
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Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 

Die Güstrower Straße wird auch durch den Busverkehr des ÖPNV genutzt.  Um dem Busver-
kehr genügend Raum zu bieten und eine zuverlässige Beförderung der Fahrgäste zu gewähr-
leisten, wird davon abgesehen, die Fahrbahnbreiten der Richtungsfahrbahnen zu reduzie-
ren. 

Eine Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus in der Güstrower Straße ist durch die An-
knüpfung an die Tempo-30-Zone der Eutiner Straße realisierbar. Zur Ausweisung einer 

Tempo-30-Zone müssen jedoch wesentliche Voraussetzungen erfüllt sein: So ist die Vor-
fahrtsregelung an allen Knotenpunkten innerhalb der Zone auf Rechts-vor-Links umzustel-

len. Zudem ist der Radverkehr in einer Tempo-30-Zone gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr auf 
der Fahrbahn zu führen. Dadurch entfällt die Benutzungspflicht der Radwege im Seitenbe-
reich. 

Verworfene Maßnahmen: 
Eine häufig verwendete Maßnahme zur Verkehrsberuhigung ist das Anbringen von Aufpflas-

terungen im Fahrbahnbereich. Diese Maßnahme wird vorrangig in Wohn- und Anliegerstra-
ßen genutzt, wo das allgemeine Geschwindigkeitsniveau bereits niedrig ist. Aufpflasterun-

gen in Kombination mit Buslinienverkehr sind jedoch problematisch, da die Linienführung 
und der Fahrkomfort der Busse beeinträchtigt werden. Zusätzlich wird eine Steigerung der 

Schallemission durch erhöhte Bremsvorgänge und das Überfahren der Aufpflasterungen er-
wartet. 

Der Parkbereich im südlichen Streckenverlauf der Güstrower Straße sollte in der Stra-
ßenumgestaltung weitestgehend erhalten bleiben. Die Stellplätze zeigen insbesondere in 
den Abend- und Nachtstunden eine hohe Auslastung von über 90 %. Eine leichte Reduzie-
rung der Stellplätze, z.B. für die Einrichtung einer Bushaltestelle in der Güstrower Straße, ist 

vertretbar. Eine zusätzliche Reduzierung der Stellplätze würde jedoch dazu führen, dass der 
ruhende Verkehr auf Parkbereiche im umliegenden Nahbereich ausweicht. Die Parkberei-
che in der Eutiner Straße und Parchimer Straße sind bereits stark bis z. T. überlastet. Zusätz-
licher Parkverkehr führt zu einem erhöhten Parkdruck und einem steigenden Anteil an 
Falschparkern, was die Verkehrssituation unnötig verschärft. Der Parkplatz an der Flensbur-
ger Straße bietet Kapazitäten, um weiteren ruhenden Verkehr aufzunehmen, ist jedoch mit 
einer Entfernung von 250 bis 400 m für Anwohnende der Eutiner Straße und der Parchimer 
Straße nachteilig gelegen. 
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Variante 1: Radfahrstreifen beidseitig 
In dieser Variante werden alle 27 Kfz-Parkplätze entlang der Fahrbahn entfernt. Der dadurch 

gewonnene Raum wird zur Herrichtung von separaten Radfahrstreifen genutzt.  

 

 
Abbildung 14: Querschnitt des Straßenraums Parchimer Straße in Variante 1  

 

Variante 2: Radschutzstreifen und Radfahrstreifen 
In dieser Variante werden die 12 Kfz-Parkplätze auf der östlichen Straßenseite (Seite des 

Einzelhandelszentrums) entfernt. Der dadurch gewonnene Raum ermöglicht die Anlage ei-
nes Radfahrstreifens. Für den entgegengerichteten Radverkehr (von der Mecklenburger Al-

lee in Richtung Güstrower Straße) besteht die Möglichkeit, einen Radschutzstreifen auf der 
Fahrbahn einzurichten. Zwischen dem Radschutzstreifen und dem Parkstreifen ist ein Si-

cherheitsabstand zur Vermeidung von Dooring-Unfällen (Unfälle durch plötzlich geöffnete 
Autotüren) zu berücksichtigen.  

 
Abbildung 15: Querschnitt des Straßenraums Parchimer Straße in Variante 2  

 

Die Anlage eines einseitigen Radfahrstreifens bietet sich insbesondere auf der östlichen 
Seite der Parchimer Straße an. Hier befinden sich zwei Zufahrten mit abgesenkten 

Bordsteinen. Durch den entfallenden ruhenden Verkehr wird der Radverkehr auf einem 
Radfahrstreifen allgemein besser sichtbar, besonders für Fahrzeuge, welche in den 
Zufahrten verkehren. Zudem geht mit der Umgestaltung dieser Straßenseite der Wegfall 
von lediglich 12 Parkplätzen einher. Im Auf der westlichen Seite der Parchimer Straße 
müsste hingegen 15 Parkplätze entfallen.  
 
Variante 3: Radweg und Radfahrstreifen (Vorzugsvariante) 
In dieser Variante entfallen ebenfalls 12 Kfz-Parkplätze auf der östlichen Seite der Parchimer 
Straße (Seite des Einzelhandelszentrums). Der dadurch gewonnene Raum ermöglicht die 
Anlage eines Radfahrstreifens.  
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Im Zuge dieser Maßnahme werden die 
Fuß- und Radverkehrsfurten über die 

Güstrower Straße getrennt angelegt. 
Dadurch wird die ungehinderte 

Durchgängigkeit der 
Radschnellverbindung aus dem Norden 

sichergestellt. 
 

Zusätzliche Fuß- und Radverkehrsfurt 
B103 

Im Südwesten grenzt der P&R-Parkplatz 
der Flensburger Straße an den 

Knotenpunkt. Für den Fußverkehr sollte 
daher die Querung des Knotenpunktes 
zwischen der S-Bahn-Station und dem 
Parkplatz berücksichtigt werden. 
Außerdem bietet eine Furt dem 
Radverkehr aus Richtung Süden eine 
direkte Anbindung an die Bike&Ride 
Station am S-Bahn-Haltepunkt 
Lichtenhagen. 

Durch den Wegfall der Dreiecksinsel und 
die Neugestaltung der Mittelinsel auf der 

B103 besteht die Möglichkeit, eine 
zusätzliche Fuß- und Radverkehrsfurt 

über den südlichen Knotenarm der B103 
anzulegen. Auf diese Weise entsteht die 

notwendige Verbindung zwischen dem S-
Bahn-Haltepunkt Lichtenhagen und dem P&R-Parkplatz an der Flensburger Straße. Das 

steigert die Attraktivität des Pendelns in Richtung Rostocker Innenstadt bzw. Warnemünde.  

Die Änderung der Knotengeometrie erfordert eine Anpassung der Signalsteuerung. Der 
Knotenpunkt bleibt vollverkehrsabhängig gesteuert und behält seine Leistungsfähigkeit in 

allen Belastungsszenarien bei. Trotz der Reduzierung der Fahrspuren weist der Knotenpunkt 
zusätzliche Kapazitätsreserven auf. 

 

Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 

Mit dem Anschluss der Mecklenburger Allee an die Bundesstraße entsteht in nur 200 

Metern Entfernung zum Knotenpunkt B103/Güstrower Straße der neue Anschlussknoten 
B103/Mecklenburger Allee. Um die Verkehrsqualität für den Geradeausverkehr auf der 

B103 zu gewährleisten, ist ist eine Koordinierung der Signalsteuerung beider Knotenpunkte 

empfehlenswert. 

  

Abbildung 17: Schematische Knotendaten des  

Knotenpunktes K1 
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wodurch die typische Wahrnehmung einer Tempo-30-Zone beeinträchtigt werden kann. 
Das kann zu einer geringeren Akzeptanz der Geschwindigkeitsvorgabe führen. Es ist zu 

beachten, dass eine bloße Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h ohne begleitende ge-
stalterische Maßnahmen voraussichtlich nicht zur gewünschten Verhaltensanpassung im 

Kfz-Verkehr führt. Erst durch eine Umgestaltung des Straßenraums mit einer Verschmäle-
rung des Fahrbahnbereichs und einer Unterbrechung des geradlinigen Straßenverlaufs lässt 

sich eine nachhaltige Verkehrsberuhigung erreichen. 

Ein Rückbau der Verbindung (Variante 1) von der Flensburger Straße an die B103 begünstigt 

die Führung der Radschnellverbindung entlang der B103, da der Radschnellweg auf diesem 
Abschnitt nicht die Zufahrt auf die B103 kreuzen muss. 
 

Verworfene Maßnahmen 
Zur Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus werden häufig Aufpflasterungen in die 

Fahrbahn eingebracht. Da die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Flensburger Straße 
derzeit 50 km/h beträgt, erweisen sich solche Maßnahmen jedoch als ungeeignet. 

Fahrzeuge müssten stark abbremsen, was zu abrupten Fahrmanövern führen kann. Das 
erhöht das Unfallrisiko. 
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Herausforderung für eine durchgehend guten Verkehrsfluss eines Linienbusses gehen auf 
diesem Straßenzug gesehen.  

 
Knotenpunkte 

Für den Busverkehr gelten besondere Anforderungen an die Knotenpunkte, an denen ein 
Bus abbiegen muss. Der erforderliche Kurvenradius hängt vom jeweils eingesetzten Fahr-

zeugtyp ab und sollte an den jeweiligen Knotenpunkten ausreichend bemessen sein. 

Nach aktueller Einschätzung können die Knotenpunkte in der Möllner Straße nur von Glie-

derbussen (ohne Gelenk) befahren werden und nur dann, wenn sich kein Gegenverkehr im 
Knotenpunkt befindet. Die vorhandenen Kurvenradien sind so gering, dass ein rechtsabbie-
gender Bus den gesamten Knoteninnenraum benötigt und dabei in der Zielzufahrt kurzzeitig 
die Gegenfahrbahn beansprucht. Dem gegenüber steht jedoch, dass aufgrund des zu erwar-
tenden Fahrgastaufkommens der Einsatz von größeren Bussen (Gelenkbussen) erforderlich 

wird. 
 
 

               

 

An den Knotenpunkten Möllner Straße/Ratzeburger Straße sowie Möllner Straße/Flensbur-

ger Straße wäre ein baulicher Eingriff nötig, um die Einmündungen zu erweitern und einem 
rechtsabbiegenden Bus das Abbiegen zu ermöglichen, ohne die Gegenfahrbahn nutzen zu 

müssen. Dafür ist vor allem am Knotenpunkt Möllner Straße/Ratzeburger Straße zu prüfen, 
inwieweit die Bereiche durch den Neubau der Zollhochschule genutzt werden. 

 

Abbildung 26: Flächenbedarf für Busverkehr am 
Knotenpunkt Möllner Str./Ratzeburger Str.  
(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV) 

Legende: 

 Schleppkurve linksabbiegender Bus 

 Schleppkurve rechtsabbiegender Bus 

Abbildung 27: Flächenbedarf für Busverkehr am 
Knotenpunkt Möllner Str./Flensburger Str.  
(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV) 
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Der südliche Knotenpunkt der Möllner Straße 
nahe der Polizeistation kann aufgrund der Rand-

bebauung nicht im Innenkurvenbereich ausge-
baut werden. Um den Knoteninnenraum zu ver-

größern wäre eine Vergrößerung des Kurvenra-
dius nötig, welches jedoch aufgrund von Eigen-

tumsverhältnissen der direkt angrenzenden 
Grundstücke nicht ohne Weiteres umsetzbar ist. 

Dennoch müsste ein rechtsabbiegender Bus wei-
terhin einen Teil der Gegenfahrbahn nutzen. Ein 

entgegenkommendes Fahrzeug müsste dann 
etwa 20 m vor dem Knotenpunkt anhalten, um 

dem Bus ausreichend Platz zu gewähren. Der ge-
naue Platzbedarf kann durch eine Probefahrt mit 
dem vorgesehenen Fahrzeugtyp ermittelt wer-
den. 

 

 

Haltestellen 

Zur Erschließung des Gebietes rund um die Möllner Straße und die Flensburger Straße sowie 
im Zusammenhang mit dem Neubau der Zollhochschule bietet sich die Herrichtung zwei 
neuer Bushaltestellenpaare an: 

- Möllner Straße nördlich der Zollhochschule 
- Flensburger Straße auf Höhe Wolgaster Straße 

Es ist zu beachten, dass durch die Einrichtung von Bushaltestellen in diesem Bereich Kfz-
Parkplätze umgebaut werden müssen, um Raum entlang der Fahrbahn zu schaffen.  

 

Abbildung 28: Flächenbedarf für Busverkehr 
am Knotenpunkt Möllner Str. auf Höhe Polizei 

(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV 
(1)) 
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Abbildung 29: Linienführung ÖPNV Erschließung Möllner Str ./Flensburger Str. 
(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV) 
 

Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 

Ein zentraler erster Umsetzungsschritt ist die Befahrung der Möllner Straße mit einem gän-

gigen Bus der RSAG. Damit soll frühzeitig überprüft werden, ob Fahrbahnbreiten, Knoten-
punkte und Begegnungsfälle die geplante Linienführung zulassen. 

 

Legende: 

 Neue Linienführung Bus 

 Haltestelle ÖPNV 

 Einzugsbereich neue Haltestelle Bus (Radius = 300m) 

 Einzugsbereich bestehende Haltestelle Bus & Tram 
(Radius = 300m) 











VEP Rostock-Lichtenhagen - Maßnahmensteckbriefe Anlage 7 

 

LOGOS Beratende Ingenieure GmbH Rostock                             Seite 39 
Fair Spaces GmbH Berlin  Stand: 15.08.2025 

Die Durchfahrtssperren sollen etwa auf 
halber Strecke der Fahrradstraße 

installiert werden. Auf diese Weise soll 
den Mitgliedern der Kleingartenanlagen 

ermöglicht werden, diese aus 
Lichtenhagen kommend motorisiert zu 

erreichen. Quell- und Zielverkehre der 
Ortschaft Diedrichshagen nutzen den 

nördlichen Teil des Groß Kleiner Weges 
zum Anschluss an das weitere 

Straßennetz. 

Als Wendemöglichkeit stehen aus 
Norden und Süden jeweils 

Einmündungen von Stichstraßen zur 
Verfügung, welche auch größeren 

Fahrzeugen ein Wenden ermöglicht. 
 
 

Abbildung 34: 

Lage der Durchfahrtssperre im  
Groß Kleiner Weg 

(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV) 

 

Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 

Durch die Sperrung des Groß Kleiner Weges für den motorisierten Verkehr wird der Durch-
gangsverkehr auf Alternativrouten umgeleitet. Diese Verkehre werden sich voraussichtlich 
auf die Mecklenburger Allee, die Ortschaft Elmenhorst sowie die B103 und das Ostseebad 
Warnemünde verteilen. 

Die bestehenden Aufpflasterungen im Groß Kleiner Weg wurden als geschwindigkeits-

dämpfende Maßnahmen für den Kfz-Verkehr eingebaut. Sie sind jedoch nicht regelkonform, 
da dem Radverkehr an den Seiten nicht genügend Raum bleibt, um ordnungsgemäß daran 
vorbeizufahren. Das führt dazu, dass Radfahrende teilweise auf den Gehweg ausweichen. 
Im Rahmen einer zukünftigen Straßenbausanierung sollten die Aufpflasterungen regelkon-

form erneuert werden. 

Der bestehende Gehweg weist Unterschiede in der Farbgebung der verwendeten Beton-

platten auf, was zu der Annahme führt, dass es sich um einen getrennten Geh- und Radweg 
handelt. Seit der Ausweisung der Strecke zur Fahrradstraße stimmen Bauweise und Zweck 

des Seitenbereichs aufgrund der unterschiedlichen Farbgebung nicht mehr überein. Die 
Gehwegoberflächen sollten daher entsprechend angepasst werden. 

  

Legende: 

   Fahrradstraße 

   Durchfahrtssperren 

Lichtenhagen 

Warnemünde 
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Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass Einsatzfahrzeuge den Lichtenhäger Brink jederzeit 
befahren können. Hierzu sollten an den nördlichen und südlichen Zugangspunkten heraus-

nehmbare Poller installiert werden, die im Bedarfsfall schnell und unkompliziert entfernt 
werden können.  

Um alternative Lösungen für Liefer- und Personalverkehre ansässiger Betriebe und Einrich-
tungen zu entwickeln und in der Umsetzung zu unterstützen, kann das Angebot einer Mo-

bilitätsberatung durch die Stadtverwaltung genutzt werden. 
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Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 

Bei der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist die Ausbaumaßnahme der Wegeverbin-
dung bereits in Planung. 

Hinsichtlich des Anschlusses an den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der B103 ist 
zu berücksichtigen, dass dort der geplante Radschnellweg verläuft und somit eine sichere 

und funktionale Integration erforderlich ist. 
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Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 
- 

 

Abbildung 41: Übersicht Qualitätszustand der Oberflächenbeschaffenheit 

(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV (1)) 

 

Legende: 

Sanierungsbedürftiger Zustand 

Mangelhafter Zustand 
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P+R-Anlage in Lichtenhagen als potenzieller weiterer Mobilpunkt-Standort 
vorgeschlagen. 

Das Ausbaukonzept Mobilpunkte für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock sieht einen 
Mobilpunkt in der Demminer Straße (Variante S) sowie einen weiteren in der 

Mecklenburger Allee (Variante M) vor. Es wird empfohlen, zudem einen Standort in der 
Ratzeburger/Möllner Straße zu entwicklen, um das neu erschlossene Gebiet in der Möllner 

Straße besser einzubinden. Damit wird eine flächenhafte Verteilung der Mobilpunkte 

geschaffen.  

Bei der Planung von Mobilpunkten sollten 
Abstellflächen für E-Scooter als 
Mindeststandard berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus wird empfohlen, auch 

ergänzende Standorte wie kombinierte 
Multiabstellflächen oder separate 
Abstellzonen insbesondere für E-Scooter 
einzuplanen. Dabei stehen insbesondere 
die Barrierefreiheit und die 

Verkehrssicherheit für andere 

Verkehrsteilnehmende im Fokus. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 45:  

Einzugsbereiche der Mobilpunkte  
(Hintergrundkarte auf Grundlage von OpenStreet-

Map) 
 

Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 

Die Standorte der Mobilpunkte sollten mit den Standorten der E-Ladepunkte (M20) abge-
stimmt werden. 
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An den meisten der vorgeschlagenen Standorte bestehen derzeit keine ergänzenden Mobi-
litätsangebote. Ausnahmen bilden die Busanbindungen in der Teterower Straße, Malchiner 

Straße und Güstrower Straße sowie die kombinierte Bus- und Tramverbindung an der Husu-
mer Straße/Eutiner Straße.  

 

 
Abbildung 46: Verortung der E-Ladepunkte-Standorte  

(Hintergrundkarte auf Grundlage von OpenStreetMap) 
 

Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 

Die Umsetzung der E-Ladepunkte sollte in enger Abstimmung mit den Standorten der Mo-

bilpunkte (M19) erfolgen. Ergänzend wird empfohlen, zusätzlich zu den in Maßnahme M18 
vorgesehenen Fahrradabstellanlagen auch im Umfeld der E-Ladepunkte weitere Abstell-

möglichkeiten einzuplanen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Umsetzung der E-Lade-
punkte durch privatwirtschaftliche Akteure erfolgt, weshalb nur begrenzte Steuerungsmög-

lichkeiten bestehen. Vor der Umsetzung ist zu prüfen, ob die zu erwartenden Investitions- 
und Betriebskosten durch den langfristigen Nutzen wirtschaftlich tragfähig sind. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass derzeit eine umfassende Ausbaustrategie für eine öf-

fentliche E-Ladeinfrastruktur erarbeitet wird. 
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Umsetzungshinweise und Wechselwirkungen: 

Der S-Bahn-Haltepunkt Groß Klein ist als Maßnahme im Mobilitätsplan Zukunft der Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock verankert. Derzeit liegen hierfür jedoch weder 
Beauftragungen noch sonstige vertragliche Vereinbarungen vor. 

Die Entscheidungsbefugnis über Planung, Finanzierung und Umsetzung liegt primär beim 

Land Mecklenburg-Vorpommern sowie bei der Deutschen Bahn als zuständigem 
Infrastrukturbetreiber. Sollten entsprechende vertragliche Vereinbarungen getroffen und 

ausreichende infrastrukturelle Kapazitäten bereitgestellt werden, wird mit einer 
voraussichtlichen Projektlaufzeit von rund acht Jahren gerechnet. 

Im Verhältnis zu anderen Maßnahmen innerhalb des Untersuchungsraums ist der neue S-

Bahn-Haltepunkt für den Stadtteil Lichtenhagen jedoch von nachgeordneter Bedeutung. In 
der Prioritätenabwägung erscheint diese Maßnahme insbesondere im Hinblick auf die 

Erschließungsqualität für den benachbarten Stadtteil Groß Klein relevanter. Für den 
Stadtteil Lichtenhagen bestehen mit dem S-Bahn-Haltepunkt Lichtenhagen sowie dem 

Busnetz bereits vergleichsweise gute ÖPNV-Anbindungen. 

  






